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1 Ausgangslage 

 

Die Fläche südlich der Parzelle 1781 zwischen den Kantonsstrassen K 339, Untere Wanne, und der K 

249, Seetalstrasse, soll erschlossen werden. Für die Parzelle 337 liegt  eine Bauabsicht vor. Sie liegt an 

Hanglage oberhalb der Seetalstrasse und oberhalb der Seetalbahn und ist gegen den See orientiert.  

Die Erschliessung wird im vorliegenden Erschliessungsplan „Untere Wanne Süd-Ost“ dargestellt. 

Der Erschliessungsplan „Untere Wanne Süd-Ost“ beinhaltet die Erschliessung des gesamten 

Schildes zwischen der K 339 (Untere Wanne) und der K 249 (Seetalstrasse) südlich dem Bahn-

hofplatz und südlich der Parzelle 1781. Er betrifft die Parzellen 305, 1514, 336, 337, 338, 339, 

1788, 341, 343, 1304 und 1303. 

Im vor einigen Jahren (2012) genehmigten Erschliessungsplan „Untere Wanne“ wurde die Er-

schliessung der Parzelle 1781 aufgezeigt (vgl. rot/weiss umrandeter Perimeter in der untenstehenden 

Grafik). Diese erfolgt über den Bahnübergang zum Bahnhof SBB und über den Bahnhofplatz. 

Die Parzellen innerhalb des Planungsperimeters „Untere Wanne Süd-Ost“ befinden sich in der 

Wohn- und Gewerbezone WG 2 mit überlagerter Sondernutzungsplanpflicht. 

Auszug aus dem aktuellen Zonenplan der Gemeinde Birrwil. 
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Die BNO der Gemeinde Birrwil schreibt in § 4 vor, dass die im Bauzonenplan speziell 

gekennzeichneten Flächen mit  Sondernutzungsplanpflicht nur erschlossen und überbaut werden 

dürfen, wenn ein rechtskräftiger Erschliessungs- oder Gestaltungsplan vorliegt. Der Gemeinderat 

von Birrwil hat entschieden, für den Perimeter „Untere Wanne Süd-Ost“ (vgl. Anhang 1) im Rahmen 

der Sondernutzungsplanpflicht, analog zu den beiden bereits genehmigten Erschliessungsplänen 

innerhalb des gesamten Perimeters, mit einer Sondernutzungsplanpflicht auch einen 

Erschliessungsplan ausarbeiten zu lassen und auf einen Gestaltungsplan zu verzichten. 

 

Dies aus den folgenden Gründen: 

�v Der Planungsperimeter ist zu einem grossen Teil bereits überbaut, die Grundstücke sind im Besitz 
von mehreren Grundeigentümern mit unterschiedlichen Interessen. Die heutigen 
Parzellenformen lassen keine optimierte  Gestaltung zu. Die Parzellenformen müssten des-halb 
zuerst bereinigt werden. Die Ausarbeitung eines Gestaltungsplanes über den ganzen Perimeter 
ist deshalb ausserordentlich aufwendig und aufgrund der sehr unterschiedlichen Interessenlage 
der verschiedenen Eigentümer langwierig und schwierig. 

 

�v Die bestehenden, unüberbauten Parzellen innerhalb des Planungsperimeters lassen nur noch 
eine beschränkte Gestaltung des verbleibenden Bereiches mit der Sondernutzungsplanpflicht  
zu. Es handelt sich dabei um die Parzellen 337 und 1788 und Teile der Parzellen 338, 1304 und 
343. 

 

Falls auch die Bereiche der bestehenden Bauten mit Neubauten in den Gestaltungsplan ein-

bezogen werden, so wird es auf Grund der unterschiedlichen Interessenlagen der einzelnen 

Grundeigentümer noch schwieriger, eine Einigung zu finden. 

Übersicht Eigentümerschaft im Perimeter des Erschliessungsplanes 
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2 Planungsablauf 

 
1. Präsentation und Diskussion der Entwürfe EP mit  dem Gemeinderat und 

Grundeigentümer 
April 2023 

2. Bereinigung der Unterlagen, Planungsbericht, Einreichen Erschlies- 
sungsplan bei Gemeinde, Verabschiedung der Planunterlagen durch 
den Gemeinderat z.Hd. der kant. Vorprüfung 

Mai – Juni 2023 

3. Kant. Vorprüfung, und parallel Mitwirkungsverfahren gem. § 3 BauG Juli 2023 – März 2024 

4. Bereinigung und Verabschiedung durch die Gemeinde November 2025 

5. Abschliessende Prüfung durch den Kanton Dezember 2025 – 

Februar 2026 

6. Öffentliche Auflage gem. § 24 BauG 30 Tage April 2026 

7. Evt. Einwendungsbehandlung und Einwendungsentscheide durch den 
Gemeinderat 

anschliessend 

8. Beschlussfassung durch den Gemeinderat, 
Publikation 30 Tage 

anschliessend 

9. Genehmigungseingabe an den Kanton anschliessend 

10. Genehmigungsverfahren (durch den Regierungsrat) anschliessend 

11. Bauprojekt mit  Baueingabe anschliessend 
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3 Planungsgebiet 

3.1 Allgemeines 
Das Planungsgebiet umfasst die überlagerte Zone mit Sondernutzungsplanpflicht im Gebiet 

“Untere Wanne“. Das Gebiet wird in die folgenden drei Teile aufgeteilt  (vgl. auch den Anhang 1): 

�v Aktueller Perimeter Erschliessungsplan „Untere Wanne Süd-Ost“ (Gegenstand des vorliegenden 
Erschliessungsplanes). 

�v Restlicher Perimeter Erschliessungsplan „Untere Wanne Nord“ (genehmigt 2015). 

�v Restlicher Perimeter Erschliessungsplan Untere Wanne“ (genehmigt 2012). 

 

Im vorliegenden Bericht wird der Teil „Aktueller Perimeter Erschliessungsplan „Untere Wanne Süd-

Ost“ behandelt. 

Die Teile „Restlicher Perimeter Erschliessungsplan Untere Wanne Nord“ und „Restlicher Perimeter 

Erschliessungsplan Untere Wanne“ haben nur orientierenden Charakter. 
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3.2 Perimeter 
Auf Grund des gültigen Bauzonen- und Kulturlandplanes ist nach der Genehmigung der beiden 

Erschliessungspläne „Untere Wanne Nord“  und „Untere Wanne“ noch der Erschliessungsplan 

„Untere Wanne Süd-Ost“ auszuarbeiten und aufzulegen. 

Der Perimeter des Erschliessungsplanes ist im Anhang 1 dargestellt und umfasst die folgenden 

Parzellen: 305, 1514, 336, 337, 338, 339, 1788, 341, 343, 1304 und 1303. 

Perimeter Erschliessungsplan 

Eine Erschliessung des Gebietes «Untere Wanne Süd-Ost» wird durch die bestehende Topographie 

erschwert. Während das Gelände entlang der Bahnlinie flach ist, steigt es zur K335 stark und steil 

an. Eine Erschliessung rechtwinklig  zur Kantonsstrasse «Untere Wanne» ist aufgrund des steilen 

Geländes nicht möglich. 

Topografie der Unteren Wanne 
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3.3 Vorgaben aus der Nutzungsplanung 
Mit  der neuen BNO (im Genehmigungsverfahren) werden die Flächen des Perimeters um-/auf -

gezont. Der nördliche Teil (bis zur Höhe der Parzellengrenze der Parz. Nr. 343) wird einer WA 3 Zone 

zugewiesen, während der restliche Teil einer Dorfzone zugewiesen wird. 

 
 

�v Ausnützungsziffer:   0.55 (reine Wohn- oder Gewerbenutzung) 
0.70 (für gemischte Nutzung) 

�v Maximaler Anteil Wohnen  100 % 

�v Kleiner Grenzabstand  6.00 m 

�v Maximale Gebäudelänge  30.00 m 

�v Lärmempfindlichkeitsstufe  III 

�v Zonenvorschriften   § 10 BNO 

 

Ausschnitt Zonenplan Birrwil mit Perimeter Erschliessungsplan weisspunktiert   (Stand Eingabe Genehmigung) 
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4 Bebauungsstudie 

Bebauungsstudie Untere Wanne Süd-Ost       Lämmli Architektur AG 

 

Die Bebauungsstudie der Lämmli Architektur AG sieht eine lockere Bebauung mit durchgehenden 

Sichtbeziehungen in Richtung See vor. Diese Sichtbeziehungen werden auch in der 

Rahmennutzungsplanung gefordert. 

In der Bebauungsstudie wird die Erschliessungsstrasse entlang der Bahngleise geführt. Zur 

Verhinderung einer Wand aus Garagenboxen sind Tiefgarageneinfahrten zur Parkierung vor-

gesehen. 

Durch die kleinteilige Bebauungsstruktur ist eine Etappierung der Bebauung gut  möglich. 
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5 Erschliessung 

5.1 Herleitung 
Der Planungsperimeter liegt  in starker Hanglage. Er ist auf der Talseite durch die zwischen dem 

Planungsbereich und der Seetalstrasse K 249 verlaufende Seetalbahn begrenzt. Südlich und westlich 

davon verläuft die Kantonsstrasse K 339, Untere Wanne. Im Weiteren bilden bestehende Bauten 

den südlichen Abschluss des Planungsperimeters. Eine Erschliessung des Bereiches „Untere Wanne 

Süd-Ost“ ist deshalb nicht einfach, wurde aber im Grundsatz bereits bei der Ausarbeitung des 

Erschliessungsplanes „Untere Wanne“ aufgezeigt. Als Randbedingung für die Planung der 

Erschliessung im Bereich untere Wanne Süd ist ein geplanter Ausbau der K 339, Untere Wanne, mit 

einem talseitigen Gehweg zu berücksichtigen. 

 

Für die folgenden überbauten Parzellen innerhalb des Planungsperimeters sind die Erschliessungen 

wie folgt gegeben:  

�v Parzellen 305, 336, 1514: 

Über den Bahnübergang des Bahnhofes SBB und über den Bahnhofplatz. 

�v Parzellen 305, 338, 1303, 1304, 343, 341: 

Für die heutige Nutzung direkt von der K 339, Untere Wanne, aus. 

 

Für die Erschliessung der Parzellen 338 und 1304 mit den Direkterschliessungen ab der K 339 gilt 

für die heutige Nutzung Besitzstand. Werden die Parzellen intensiver genutzt, so ist im Rahmen des 

entsprechenden Planungsverfahrens zu entscheiden, ob für die noch nicht über-bauten Teile eine 

eigenständige Erschliessung sicherzustellen ist. 

Die Parzelle 1303 ist nicht mehr zusätzlich überbaubar. Für die heutige Erschliessung gilt bei 

gleichbleibender Nutzung der Besitzstand. 

Die oben aufgezählten Parzellen 305, 336, 1514, 305, 338, 1303, 1304, 343, 341 gelten als er-

schlossen. 
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Für die noch unerschlossenen Grundstücke innerhalb des Projektperimeters (Parzellen 337, 339, 

1788 sowie allenfalls die nördlich der Bebauung liegenden Teile der Parzellen 343, 1304) wurden 

auf Grund der schwierigen Ausgangslage verschiedene Erschliessungsvarianten entworfen und mit 

dem Auftraggeber, den Gemeindebehörden und mit Vert retern des Kantons besprochen. 

5.2 Variantenstudium: 

Für die Erschliessung der Unteren Wanne Süd-Ost wurden folgende Varianten untersucht: 

 

�v Variante  1: Erschliessung ab der Unteren Wanne im Bereich der Parzelle 337 mit  einer Ein- und 
Ausfahrt auf der Parzelle 337. 

 

�v Variante  2: Erschliessung ab der Unteren Wanne mit  einer Einfahrt im Bereich der Parzelle 337 
und einer Ausfahrt im Bereich der Parzelle 1304. 

 

�v Variante  3: Erschliessung von Norden ab der Seetalstrasse K 249 über den Bahnübergang der 
SBB, den Bahnhofplatz und die Parzelle 336 (ehemalige Fabrik). 

 

�v Variante  4: Erschliessung von Süden ab der Unteren Wanne, zwischen den Gebäuden der Untere 
Wanne 49 und 51 hindurch. 
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5.2.1 Variante 1: Erschliessung von oben, mit  einer Ein- und Ausfahrt auf der Parzelle 337 

Die Variante 1 beinhaltet eine Erschliessungsstrasse ab der Unteren Wanne, welche entlang der 

Nordgrenze der Parzelle 337 und anschliessend in etwas erhöhter Lage entlang der SBB verläuft. 

Auf Grund der steilen Topografie weist die Strasse im Extremfall ein Gefälle von rund 14.7 % auf.  

 

Die Einmündung in die Untere Wanne ist so konzipiert, dass einerseits der zusätzliche Gehweg 

entlang der K 339 berücksichtigt ist und andererseits sich im Einmündungsbereich zwei Fahrzeuge 

kreuzen können, ohne dabei den Verkehr auf der K 339 zu beeinträchtigen. 

 

Die Erschliessung der Grundstücke erfolgt  von unten, ab der entlang dem Bahntrassee verlaufenden 

Strasse. Am Schluss der Strasse ist eine Wendemöglichkeit vorzusehen. Diese Lösung kann in 

Etappen realisiert werden. 

 

Erschliessung von oben, mit Ein- und Ausfahrt auf der Parzelle 337. 
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5.2.2 Variante 2:  Erschliessung von oben mit  einer Einfahrt im Bereich der Parzelle 337 und einer Ausfahrt 
bei der Parzelle 1304 (Bügellösung im Einbahnsystem): 

Diese Variante beinhaltet eine Einfahrt in die Erschliessungsstrasse auf der Parzelle 337 und eine 

Ausfahrt auf der Parzelle 1304. Sie würde im Einbahnsystem betrieben und hätte gegenüber der 

Variante 1 den Vorteil, dass im Ein- und Ausfahrtbereich keine Kreuzungsmanöver nötig werden. 

 

Der Verlauf der Erschliessungsstrasse ist auf den Parzelle 337, 338, 339 annähernd identisch mit der 

Variante 1, auf dem Grundstücken 1788, 343 und 1304 wäre aufgrund der hangwärts immer steiler 

werdenden Topografie der Bau eines relativ hohen Dammes und einer steilen Strasse nötig,  welcher 

die Nutzbarkeit  der betroffenen  Grundstücke stark einschränkt und welcher in die Gestaltung der 

Grundstücke einbezogen werden müsste. 

 

Eine Etappierung dieser Lösung ist nicht möglich, da die Erschliessung erst mit dem Bau der 

gesamten Erschliessungsstrasse sichergestellt wäre. Zusätzlich erweist sich die Sichtzone bei der 

Ausfahrt talwärts als problematisch. Das Gebäude auf der Parzelle 1303 verunmöglicht eine 

ausreichende Sichtdistanz. 

 

 

Erschliessung im Einbahnsystem (Prinzipplan) 
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5.2.3 Variante 3: Erschliessung von unten (von Norden) ab der Seetalstrasse K 249 über den 
Bahnübergang der SBB, den Bahnhofplatz und die Parzelle 336 (ehemalige Feuerzeugfabrik): 

Die Variante mit einer Erschliessung ab der K 249, Seetalstrasse, mit der Mitbenützung des 

bestehenden Bahnüberganges hat den Vorteil, dass mit  der Erschliessungsstrasse keine grössere 

Höhendifferenz überwunden werden muss. Abklärungen mit  der SBB haben jedoch ergeben, dass 

eine zusätzliche Verkehrsbelastung des Bahnüberganges beim Bahnhof mit  der heutigen 

Sicherungsanlage auf Grund der Vorschriften des Bundesamtes für Verkehr nicht mehr 

bewilligungsfähig ist.  

 

Eine zusätzliche Nutzung des Bahnüberganges für die Erschliessung des Schildes „Untere Wanne 

Süd-Ost“ würde einen kompletten Umbau des Bahnüberganges mit Anpassungen an der 

Kantonsstrasse nach sich ziehen. Da eine solche Lösung einerseits für die gesamte Seetalbahn 

präjudizielle Konsequenzen haben könnte und andererseits in keinem vernünftigen Kosten-/ 

Nutzenverhältnis für die Erschliessung steht, wurde, trotz fortgeschrittener Verhandlungen mit dem 

Eigentümer der Parzelle 336 hinsichtlich der nötigen Wegrechte, von dieser Variante abgesehen. 

 
Erschliessung über den Bahnhofplatz 
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5.2.4 Variante 4: Erschliessung von Süden ab der Unteren Wanne, zwischen den Gebäuden der Untere 
Wanne 49 und 51 hindurch. 

Eine Erschliessung von Süden ab der Unteren Wanne macht eine Durchfahrt zwischen zwei 

bestehenden Wohnhäusern hindurch nötig. Da die Häuser nahe beieinanderstehen (Gebäude-

abstand ca. 4.40 m), ist die Durchfahrt stark eingeengt und nicht optimal. Im Weiteren kann für eine 

Einmündung einer neuen Erschliessungsstrasse in die Untere Wanne eine ausreichende Sichtzone 

nicht gewährleistet werden (vgl. Abb. 5). Eine Verbesserung der Sichtzone würde das Entfernen von 

Einfriedigungen und Bepflanzungen in diesem Bereich bringen, was aber zu einem 

unverhältnismässig grossen Eingriff in die Gestaltung und Nutzung der Vorgärten führen würde. 

 
Erschliessung zwischen den beiden Liegenschaften Untere Wanne 49 und 51 hindurch 
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5.3 Fazit Variantenstudium 
Wie bereits in der Variantenbeschreibung erläutert, ist eine Umsetzung der Variante 3 (Er-

schliessung über den bestehenden Bahnübergang der SBB und den Bahnhofplatz) und der Variante 

4 (Erschliessung von Süden) aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll. 

 

Auf Grund des bei der Variante 2 nötig werdenden  3 bis 4 m hohen Dammes auf den Grundstücken 

1788, 343 und 1304 mit einem entsprechenden Verschnitt der Grundstücke, der fehlenden 

Möglichkeit  für eine Etappierung und der stark eingeschränkten Sichtzone talwärts wird auch die 

Variante 2 nicht mehr weiterverfolgt.  

 

Die Variante 1 wird weiterverfolgt, da diese eine Etappierung   ermöglicht und auch angepasst an 

die Topographie die wirtschaftlichste Variante darstellt.  Ausserdem kann mit der Variante 1 eine 

rückwärtige Erschliessung der Grundstücke sichergestellt werden, so dass nur eine Ausfahrt auf eine 

Kantonsstrasse notwendig ist.  
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6 Erschliessungsstrasse 

In der Folge zur Konzeption der Erschliessung wurde die Variante 1 weiterverfolgt  und ausge-

arbeitet. Auf Grundlage dieser Variante (Erschliessung von oben, mit  einer Ein- und Ausfahrt auf der 

Parzelle 337) wurde der Erschliessungsplan «Untere Wanne Süd-Ost» ausgearbeitet. 

6.1 Randbedingungen: 
�v Berücksichtigung Ausbau der Unteren Wanne mit  Gehweg (Projekt des Kantons). 

�v Ausgestaltung der Ein- und Ausfahrt aus der neuen Erschliessungsstrasse so, dass ein Kreuzen 
zwischen einem LKW (Kehrichtwagen, TLF) und einem PW ausserhalb der Kantonsstrasse K 339 
möglich ist. 

�v Massgebende VSS – Norm „Grundstückzufahrten“ (SN 640 050, Typ B) 

�v VSS-Norm «Projektierung, Grundlagen; Strassentyp: Erschliessungsstrassen» (VSS 40 045) 

�v Maximale Steigung der Strasse im Anschlussbereich der neuen Erschliessungsstrasse an die 
Kantonsstrasse 5 %. 

�v Die Sichtzonen mit  einer Knotensichtweite von 60 m sind zu gewährleisten. 

�v Verlauf der neuen Erschliessungsstrasse entlang der nördlichen Grenze zur Parzelle 337 
(Grenzbaurecht vorhanden). 

�v Bei Parallelführung der Strasse entlang der SBB: Minimaler Abstand von der Gleisachse 4.00 m. 

�v Ausstattung der Strasse entlang dem Bahngleis mit  einer Absturzsicherung. 

6.2 Grundsätze: 
�v Aufgrund der geringen Verkehrsmenge auf dieser Strasse, Verzicht auf einen Gehweg. 

�v Kreuzungsmöglichkeit für Personenwagen auf der gesamten Länge der Erschliessungsstrasse 
(Strassenbreite min. 4.50 m + Bankett min. 30 cm.) muss gegeben sein. 

�v Kreuzungsmöglichkeiten PW / LKW oben im Einmündungsbereich und im Strassenabschnitt 
entlang der Bahn muss sichergestellt werden. 

�v Wendemöglichkeit  jeweils am unteren Strassenende muss für Kehrrichtfahrzeuge und Last-
wagen bis zu 10.00 m Länge (Typ A) gewährleistet sein. Es können dazu Gebäudevorplätze mit 
einbezogen werden. Dadurch wird eine etappierte Realisierung der Strasse möglich. 

6.3 Beschreibung der Erschliessungsstrasse (vgl. auch den Projektplan im 
Anhang 3): 
Bei der Auslegung des Einmündungsbereiches der neuen Erschliessungsstrasse wurde einerseits 

der entlang der Kantonsstrasse K 339 geplante Gehweg in die Planung einbezogen und andererseits 

wurde berücksichtigt, dass sich in diesem Bereich ein PW und ein Lastwagen kreuzen können, ohne 

den Verkehr auf der K 339 zu behindern. 
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Die Längsneigung der Strasse wird im unmittelbaren Einmündungsbereich auf 5 % begrenzt. 

Unterhalb des Einmündungsbereiches verläuft die Erschliessungsstrasse mit  einem Gefälle von rund 

14.7 % entlang der nördlichen Parzellengrenze bis unmittelbar oberhalb der Bahnlinie der SBB. Zu 

diesem Zweck muss entlang der Grenze zur Parzelle 336 eine rund 2.10 m hohe Stützmauer realisiert 

werden. Das Grenzbaurecht für die neue Strasse zur Parzelle 336 ist geregelt. Der entsprechende 

Vertrag liegt vor. 

Entlang der SBB verläuft die Strasse ungefähr horizontal in erhöhter Lage ca. 1.30 m über OK Gleis. 

Als Absturzsicherung zum Gleis wird auf die entlang der Bahn notwendig werdende Stützmauer 

eine Leitschranke montiert. 

Die Lage, der Verlauf und die Höhenlage der Strasse wurden bei der SBB abgeklärt. Gemäss 

Schreiben und Mail der SBB vom 8.4.2019 kann das Projekt der Strasse so weiterverfolgt,  bzw. 

umgesetzt werden. 

Das Trassee der SBB verläuft entlang der Seetalstrasse auf der Strassenparzelle des Kantons Aargau. 

Der Abstand von Bauten entlang einer Strassenparzelle des Kantons beträgt in der Regel 6.00 m. 

Viele Bauten entlang der Seetalbahn liegen in Birrwil näher als 6.00 m an der Grenze der 

Strassenparzelle. Innerhalb des Planungsperimeters sind dies das ehemalige Fabrikgebäude auf der 

Parzelle 336 und das Wohnhaus Untere Wanne 53. Damit lässt sich kein durchgehender 

Freihaltestreifen von 6.00 m innerhalb des Planungsperimeters des Erschliessungsplanes realisieren. 

Am Ende der Erschliessungsstrasse ist ein Wendeplatz zu erstellen, für welchen auch Vorplätze von 

Überbauungen mit einbezogen werden können. 

6.4 Fusswege 
Durch die Zentrale Lage in Birrwil muss das Quartier Untere Wanne öffentlich durchquerbar sein. 

Im Speziellen soll eine möglichst direkte Wegeführung zum Bahnhof freigehalten werden. 

Die Fussgänger können über die Erschliessungsstrasse zur Unteren Wanne und von dort ent weder 

bergwärts zum Dorfzentrum / Schulzentrum oder talwärts zur Seetalstrasse gelangen (Bahnhof / 

See). 

Im Weiteren soll, wenn möglich, eine möglichst direkte Fusswegverbindung zum Bahnhof realisiert 

werden. Im Erschliessungsplan sind zwei Möglichkeiten aufgeführt, wie dies Fussweg-verbindung 

geführt werden muss. Die Möglichkeit einer Entscheidungsfreiheit der Gemeinde wurde deshalb 

gewählt, da es keinen nennenswerten funktionalen Unterschied der beiden Varianten gibt und 

somit die Wahl der Variante insbesondere von der Bereitschaft der betroffenen 

Grundeigentümerschaft ab-hängt und so dies Gemeinde einen Spielraum zur Wahl der effizienteren 

Variante besitzt. 

Da die Erschliessungsstrasse für mobilitätseingeschränkte Personen sehr steil ist, wird vorge-

schlagen, dass bei zukünftigen Überbauungen, wenn möglich, ein direkter Ausgang zur K 339 

geschaffen wird. 
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6.5 Radverkehr 
RadfahrerInnen gelangen analog zu den FussgängerInnen über die Erschliessungsstrasse zur 

Unteren Wanne. 

6.6 Sichtzonen 
Die Sichtzonen auf der Unteren Wanne K 339 (v = 50 km/h) auf 60 m Knotensichtweite im 

Einmündungsbereich der neuen Erschliessungsstrasse sind gewährleistet. Die nötigen  Sichtzonen 

sind im Erschliessungsplan dargestellt. 
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7 Entwässerung 

7.1 Entwässerungskonzept 
Das Gebiet ist gemäss GEP im Trennsystem bzw. Teiltrennsystem zu entwässern. Das GEP der 

Gemeinde sieht als Schmutzwasseranschluss des Gebietes die Schächte 700 bis 702 vor. Eine 

Meteorwasserleitung als Erschliessung dieses Gebietes ist noch nicht geplant. 

Auszug aus dem GEP für das Gebiet Untere Wanne. 

Aufgrund des ungünstigen Leitungsverlaufes und der ungenügenden Höhen hat die Gemeinde eine 

neue abwassertechnische Erschliessung des Gebietes geplant. 
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7.2 Schmutzwasser 
Zur Ableitung des Schmutzwassers aus dem Gebiet „Untere Wanne Süd“ wird ein neuer Anschluss 

unmittelbar oberhalb der Bahnlinie auf der Parzelle 338 vorgesehen. 

 
Neuer Schmutzwasseranschluss für das Gebiet „Untere Wanne Süd“ oberhalb der Bahn 



Birrwil Untere Wanne Süd-Ost 

Seite 23 von 27 

 

 

7.3 Sauberwasser 
Für das nicht verschmutzte Regenwasser (Dachwasser und Wasser von Sickerleitungen) ist eine 

Meteorwasserleitung geplant, die das Gebiet zwischen Seetalbahn und der Unteren Wanne 

entwässert. Auch diese erschliesst analog zur Schmutzwasserleitung das Gebiet mit einem Schacht 

oberhalb der Bahnlinie auf der Parzelle 338. 

 
Neuer Meteorwasseranschluss für das Gebiet „Untere Wanne Süd“ oberhalb der Bahn 

7.4 Wasserversorgung / Löschschutz 
Für die Wasserversorgung von Neubauten innerhalb des Planungsperimeters „Untere Wanne Süd-

Ost“ sind Anschlussmöglichkeiten in der Unteren Wanne vorhanden. Sämtliche bestehen-den 

Liegenschaften unterhalb der Strasse sind bereits an diese Wasserleitung angeschlossen. Die 

Wasserversorgung Birrwil überprüft, ob der Löschschutz mit den bestehenden Hydranten 

sichergestellt ist. Bei Bedarf werden noch zusätzliche Hydranten angeordnet. 

Die Wasseranschlüsse für die Neubauten innerhalb des Planungsperimeters werden im Rahmen der 

Baubewilligungsverfahren mit der Gemeinde festgelegt. 



Birrwil Untere Wanne Süd-Ost 

Seite 24 von 27 

 

 

7.5 Elektroversorgung / Fernmeldeanlagen 
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten für den Anschluss an die Elektroversorgung und an die 

Leitungen von Fernmeldeanlagen. 

Die Anschlüsse an die Elektroversorgung und an die Fernmeldeanlagen werden im Rahmen des 

Baubewilligungsverfahrens mit den Werken festgelegt. 

8 Planungsinhalte 

8.1 Parkierung 
Die Parkierung des Areals soll hauptsächlich über Sammelgaragen/Quartiersgaragen gewähr-leistet 

werden. Es soll verhindert werden, dass entlang der Bahnstrecke eine Reihe an Containergaragen 

entstehen. Um dem entgegenzuwirken, erfolgt  die Parkierung in Sammelgaragen. Diese sollen wo 

technisch machbar unterirdisch angeordnet werden. Die Einfahrten dürfen auf den dafür 

vorgesehenen Bereichen erstellt werden. 
 

Bereiche für die Parkierung 

 

Die parzellenübergreifende Ausscheidung des Parkbereiches ermöglicht  auch eine individuel lere 

Lösung. So kann die Erstellung der Parkierung etappiert ermöglicht werden. 
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9 Beurteilung des Strassenverkehrslärmes 

9.1 Empfindlichkeitsstufen 
Das Planungsgebiet ist gemäss rechtskräftiger Nutzungsplanung der Wohn- und Gewerbezone WG 

2 zugewiesen. In der neuen BNO liegt das Gebiet in der Dorfzone sowie WG 3. Die für die 

Lärmbeurteilung massgebende Empfindlichkeitsstufe ist in der Bau- und Nutzungsordnung 

festgehalten. Demnach gilt für die Wohn- und Gewerbezone die Empfindlichkeitsstufe (ES) III. 

9.2 Lärmabschätzung 
Gemäss dem Strassenlärmkataster des Kantons Aargau liegt der Emissionspegel der K 249, 

Seetalstrasse, im Grenzwertbereich der Empfindlichkeitsstufe ES II. Mit der Revision des Um-

weltschutzgesetzes und der Anpassung der Lärmschutzverordnung werden die Bestimmungen zur 

Erschliessung (Einhaltung Planungswerte) ersatzlos aufgehoben. 

Innerhalb einer Zone von ca. 20 m von der Achse der Seetalstrasse (K249) zeigt der Strassen-

lärmkataster des Kantons Aargau eine grenzwertige Lärmbelastung für die Empfindlichkeits-stufe 

ES III auf. Es empfiehlt  sich deshalb, die Erschliessungsstrasse in diesem Bereich anzuordnen. Somit 

kann der ansonsten notwendige  Bedarf an Lärmschutzmassnahmen minimiert  resp. Verhindert 

werden. 

Die Lärmauswirkungen der K 339, Untere Wanne, sind geringer als jene der Seetalstrasse. Hier 

können die Anforderungen für die Empfindlichkeitsstufe III (Immissionsgrenzwert) eingehalten 

werden. 

 

Lärmbelastung «Untere Wanne Süd-Ost» 
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9.3 Baulinien 
Im gesamten Planungsgebiet gelten grundsätzlich die ordentlichen Strassenabstände gemäss 

§ 111 BauG, d.h. gegenüber den Kantonsstrassen ein Abstand von 6 m und gegenüber den 

Gemeindestrassen ein Abstand von 4 m. 

 
Gegenüber der neuen Erschliessungsstrasse wird im Erschliessungsplan ein reduzierter Stras-

senabstand von 2 Meter festgelegt. Da die neue Erschliessungsstrasse aufgrund der Länge von 

über 80 m gemäss VSS-Norm 400 45 als Zufahrtsstrasse klassiert wird, verfügt sie über eine 

hohe Kapazität von 100 Fz. / h. Diese Kapazität wird aufgrund der Grösse des erschlossenen 

Gebietes nicht erreicht werden. Somit kann ein zusätzlicher Flächenbedarf durch einen Stras-

senausbau ausgeschlossen werden.  

 
Des Weiteren ist die mögliche gefahrene Geschwindigkeit auf der Erschliessungsstrasse auf-

grund des Geländes reduziert. Durch das geringe Verkehrsaufkommen in Kombination mit  der 

geometriebedingten Reduktion der Geschwindigkeit  kann auf eine gesonderte 

Fussweginfrastruktur verzichtet werden. Durch die limitierte Entwicklung des Gebietes wird 

auch an dieser Sachlage keine Änderung erfolgen. 

 

Auf einer Zufahrtsstrasse ist mit einem Grundbegegnungsfall von PKW-PKW bei reduzierter 

Geschwindigkeit zu rechnen. Auf einer geraden Strecke wird somit eine Fahrbahnbreite von 

4.20 m notwendig sein. Da die Strasse aber auch von Lieferwagen für allfällige Gewerbe 

befahren werden muss und sie über eine schwierige Topographie verfügt, wird eine 

Strassenbreite von 4.50 m ausgeschieden. So wird auch in Betracht gezogen, dass die 

Geschwindigkeiten Hangabwärts etwas höher sein können. 

 
Entlang der Seetalbahn ist im Abstand von 4.35 m von der Gleisachse eine Baulinie für Strassen 

vorgesehen. 
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10 Mitwirkung  

Im Rahmen der Erarbeitung des Erschliessungsplanes wurden verschiedene 

Mitwirkungsmög lichkeiten für die Bevölkerung organisiert. 

10.1 Infoveranstaltung 
Im September 2023 wurde die Bevölkerung und insbesondere die Anwohnenden über den 

Planungsstand des EP Untere Wanne Süd-Ost informiert. Im Rahmen dieser 

Informationsveranstaltung konnten Fragen gestellt und Anmerkungen angebracht werden. Diese 

wurden im weiteren Verlauf in die Planung integrier t. 

10.2 Mitwirkungsverfahren 
Das offizielle Mitwirkungsverfahren wurde vom Januar 2024 - Februar 2024 durchgeführt. Es wurden 

zwei Beiträge eingereicht. Diese wurden in der Planungskommission der Gemeinde Birrwil an der 

Sitzung vom 13. Juli 2024 behandelt. 

Insbesondere wird die Notwendigkeit der Erschliessungsstrasse angefochten. Dies da viele 

Grundstücke bereits überbaut sind und über eine Zufahrt verfügen. Für diese gilt allerdings 

weiterhin der Besitzstand. 

11 Kant. Vorprüfung  

Im abschliessenden Vorprüfungsbericht sind einige wenige Vorbehalte aufgeführt . Insbesondere 

musste die Sichtzone auf die neue Kurve der K399 angepasst werden. 

Ein zweiter Vorbehalt betrifft die Lärmproblematik.  Der Erschliessungsplan stützt sich auf die neue 

Lärmschutzverordnung ab, welche ab dem 01. April 2026 in Kraft tritt. Aus diesem Grund war die 

Vorlage zum Zeitpunkt der kantonalen Vorprüfung noch nicht vorbehaltslos genehmigungsfähig. 

12 Öffentliche Auflage 
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16. Dezember 2021 

STELLUNGNAHME  

Geschäfts-Nr.: BVUARE.17.146 (bitte in allen Korrespondenzen angeben) 
Gemeinde: Birrwil 
Bezeichnung: Erschliessungsplan "Untere Wanne Süd" 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Brief vom 26. August 2021 hat uns der Gemeinderat Birrwil den Kurzbericht "Erschliessung der 
Parzellen 336, 305, 1415 über den Bahnübergang beim Bahnhofplatz in Birrwil" vom 20. August 
2021 zugestellt. Dieser Kurzbericht steht im Zusammenhang mit dem zu erarbeitenden Erschlies-
sungsplan (EP) "Untere Wanne Süd" (Sondernutzungsplanpflicht gemäss Nutzungsplanung).  

Die Abteilung Raumentwicklung hat bereits mit Stellungnahme vom 18. Oktober 2017 Grundlagen 
und Hinweise zum EP "Untere Wanne Süd" eröffnet. In den letzten beiden Jahren konnten verschie-
dene Varianten vorbesprochen, bislang jedoch keine Lösung gefunden werden. Nun soll �± vor einer 
formellen Eingabe des EP �± noch einmal eine Klärung stattfinden. Konkret geht es um die Frage, ob 
drei Grundstücke im nördlichen Bereich des EP-Perimeters weiterhin über den Bahnhofplatz und den 
Bahnübergang über die Seetalstrasse K 249 erschlossen werden können. 

1. Ausgangslage 

Die Erschliessung des Perimeters ist topografisch schwierig. Das Gebiet liegt in starker Hanglage 
und wird westlich (topografisch oben) und südlich durch die Kantonsstrasse K 339 (Untere Wanne) 
und östlich (topografisch unten) von der Seetalbahn und der K 249 (Seetalstrasse) begrenzt. 

Es wurden verschiedene Erschliessungsvarianten geprüft. Mehrere Gespräche mit den SBB, den 
Abteilungen Tiefbau (ATB) und Raumentwicklung (ARE) sowie der Gemeinde fanden statt.  

Dabei erhärtete sich, dass eine Erschliessung von der Unteren Wanne (K 339) her, entlang dem 
nördlichen Rand der Parzelle 337 (trotz der topografischen Herausforderung) die einzig sinnvoll um-
setzbare Lösung darstellt. Damit ist aber die Erschliessung der drei nördlich der Parzelle 337 liegen-
den Grundstücke (Parzellen 305, 336 und 1514) nicht mit vertretbarem Aufwand realisierbar. 
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Diese drei Parzellen sollen über den Bahnhofplatz und den Bahnübergang via die K 249 erschlossen 
werden. Sie verfügen alle über die entsprechenden Fuss- und Fahrwegrechte, die Parzelle 305 ist 
heute allerdings über die K 339 erschlossen. 

Im Kurzbericht wird aufgezeigt, welche Auswirkungen eine volle Ausnützung der über den Bahnhof-
platz erschlossenen Parzellen im Vergleich zu heute hat (Anzahl Fahrten über den Bahnübergang). 

Im Kurzbericht wird geschlossen, dass auch mit Blick auf die Zunahme der Anzahl Überfahrten be-
ziehungsweise der Ein- und Ausfahrten von und auf die K 249 eine solche Erschliessung praktikabel 
sein sollte. Bauliche Anpassungen am Bahnübergang und an der Strasse sind nicht nötig dafür. 

2. Beurteilung aus fachlicher Sicht des Kantons  

Topografische Verhältnisse 

Die Herausforderungen werden anerkannt. Die dargelegten Gründe für eine Erschliessung der Par-
zellen 305, 336 und 1514 über den Bahnübergang zur Seetalstrasse K 249 sind nachvollziehbar. 

Aktuelle Strassenbauprojekte 

Die ATB erarbeitet zurzeit die Strassenbauprojekte "Birrwil IO; K338/K339, Knoten Köbiareal" und 
"Birrwil IO; K339, Sanierung und Gehweg Birrwil, Untere Wanne". Das zweite Projekt grenzt an die 
Parzelle 305 und tangiert entsprechend den EP-Perimeter "Untere Wanne Süd". 

Leistungsfähigkeit K 249 und Bedürfnisse der Seetalbahn 

In der Genehmigung zum EP "Untere Wanne" vom 24. August 2015 wurde festgehalten, dass beim 
Niveauübergang Bahnhof auf der K 249 keine Abbiegespuren bestehen. Der Anschluss sei wenig 
leistungsfähig, da abbiegende Fahrzeuge, welche die Zugsvorbeifahrt abwarten müssen, den nach-
folgenden Verkehr behindern. Das gewählte Erschliessungskonzept wurde damals gestützt auf den 
wenigen zusätzlichen Verkehr und die Hangsituation als sachgerecht beurteilt. 

Die Erschliessung weiterer Grundstücke über den Bahnübergang, wie nun vorgesehen, ist nur dann 
genehmigungsfähig, wenn die bestehende Erschliessung für die künftigen Bedürfnisse (maximal zu-
lässige Nutzung auf den fraglichen Parzellen) ausreicht. Es muss eine genügende Verkehrsqualitäts-
stufe sichergestellt sein, ohne dass dafür ein Ausbau der Bahn- oder Strasseninfrastruktur notwendig 
wird. Die Leistungsfähigkeit der K 249 muss gewährleistet sein. 

Aufgrund von fehlenden Ausweich- oder Aufstellflächen für Linksabbieger auf der K 249 (Hauptver-
kehrsstrasse, HVS) ist die Mehrbelastung auf der Hauptachse so weit wie möglich zu minimieren. 
Dies könnte beispielsweise mit der Erschliessung der Parzelle 305 ab der K 339 (Lokalverbindungs-
strasse reduziert, LVSred.) erreicht werden. Damit würden sich für beide zukünftigen Szenarien vo-
raussichtlich keine nennenswerten Mehrbelastungen des Bahnübergangs ergeben. 

Inwieweit eine Erschliessung der Parzellen 336 und 1514 über den Bahnübergang mit den künftigen 
Bedürfnissen der Seetalbahn vereinbar ist (Infrastruktur, Schliesszeiten der Barriere usw.), kann sei-
tens Kanton nicht abschliessend beurteilt werden.  

3. Fazit 

Im Hinblick auf eine Genehmigungsfähigkeit des EP "Untere Wanne Süd" ist die Leistungsfähigkeit 
der K 249 zu gewährleisten. Dieser Verkehrsnachweis ist mit den Unterlagen zu erbringen. 

Ebenso ist den Unterlagen eine Stellungnahme der SBB beizulegen, welche die Vereinbarkeit der 
Erschliessungsplanung mit den Bedürfnissen der Seetalbahn belegt. 
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Aufgrund der herausfordernden Ausgangslage wird eine Erschliessung über die K 339 für die Par-
zelle 305 nicht ausgeschlossen. Eine solche wäre mit dem Strassenbauprojekt abzustimmen (aktuell 
ist im Bereich der Parzelle 305 Landerwerb für einen durchgängigen Gehweg vorgesehen). 

Westlich des EP-Perimeters besteht der rechtskräftige Gestaltungsplan "Untere Wanne Süd". Es 
wird zugunsten der Rechtsklarheit empfohlen, für den EP nicht den gleichen Titel zu verwenden. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Rückmeldungen gedient zu haben. 

Freundliche Grüsse 

Michael Rothen 
Sektionsleiter 

Thomas Frei 
Kreisplaner 

Kopie an 
�‡ CES Bauingenieure AG, Burgherr + Partner, markus.burgherr@cesag.ch 

Kopie intern an 
�‡ BVU/ATB, Daniel Fagone 
�‡ BVU/AVK, Daniel Müller 
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IM-GM-GBP, Riggenbachstrasse 8, 4600 Olten  
 

Gemeinde Birrwil 
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Olten, 2. März 2022 
Referenz: Jessica Kaufmann, ID-Nr. 0000711660 
Birrwil, Linie Hübeli - Beinwil - Lenzburg, KM 29.250 - 29.270 
 

 
 
Erschliessungsplan Untere Wanne Süd, 
Erschliessung der Parzellen 336, 305, 1415 über den Bahnübergang 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 26. August 2021. 

Nach Abschluss unserer internen Vernehmlassung können wir Ihnen mitteilen, dass seitens 
SBB die Zufahrt weiterhin über den Bahnübergang erfolgen kann. 
 
Aufgrund einer Reorganisation lautet unsere Abteilung seit dem 1. Januar 2022 SBB 
Immobilien, Grundstücksmanagement. Wir bitten Sie, ab dem 1. Januar 2022 Ihre 
Nachrichten an die Adresse grundstuecksmanagement.gbp@sbb.ch zu senden.  
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

Amir Rexhepi Jessica Kaufmann 
Spezialist Grundstücksbestand und Potentiale  Spezialistin Grundstücksbestand und Potentiale 
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�,�Q�K�D�O�W�V�Y�H�U�]�H�L�F�K�Q�L�V 

�� �$�E�V�F�K�¦�W�]�X�Q�J���9�H�U�N�H�K�U�V�D�X�I�N�R�P�P�H�Q __________ ��  
1.1 Getroffene Annahmen _______________________________________ 4 
1.2 Beurteilung der Netzauslastung _______________________________  4 
1.3 Prognosezustand ___________________________________________ 8 
1.4 Einfluss des Bahnüberganges auf die Knotenqualität ____________ 1 0 

�� �)�D�]�L�W ________________________________ ����  

Anhang 
�° Anhang 1: Verkehrserhebungen Knoten Bahnhof Birrwil, 21. und 23. 

Juni 2022 
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�� �$�E�V�F�K�¦�W�]�X�Q�J���9�H�U�N�H�K�U�V�D�X�I��
�N�R�P�P�H�Q 

������ �*�H�W�U�R�I�I�H�Q�H���$�Q�Q�D�K�P�H�Q 

Zur heutigen Bebauung und der möglichen Maximalnutzung gemäss zukünf-
tiger BNO wird auf Kapitel 5 des Kurzberichts der CES Bauingenieur AG vom 
20. August 2021 verwiesen. 
 
Für die Beurteilung der Zählungen wird angenommen, dass die Morge n-
spitze (MSP) und die Abendspitze (ASP) zusammen ca. 16 % Anteil am 
durchschnittlichen Werktagsverkehr (DWV) zum Zeitpunkt des Prognosezu-
standes haben 1. 

������ �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���G�H�U���1�H�W�]�D�X�V�O�D�V�W�X�Q�J 

���������� �9�R�U�J�H�K�H�Q 

Um die Auslastung des Knotens am Bahnhof Birrwil abschätzen zu kö nnen, 
wurde in einem ersten Schritt eine Verkehrserhebung durchgeführt. Unter 
Zuhilfenahme der VSS Norm 40 022 (Leistungsfähigkeit, Verkehrsqualität, 
Belastbarkeit; Knoten ohne Lichtsignalanlage )  wurde die Leistungsfähigkeit 
des Knotens für die MSP berechnet. In einem weiteren Schritt folgte die Ein-
schätzung der Leistungsreserve um das mögliche Potential aufzuzeigen.  
 
Mit der Annahme der vollständigen Ausnutzung der für die Belastung des 
Knotens relevanten Parzellen konnte die mögliche zukünftige Belastung 
aufgezeigt werden.  
 
Anschliessend wurde das mögliche neue Verkehrsaufkommen mit der Leis-
tungsreserve verglichen. 
 

 
1 Quelle: Nationales Personenverkehrsmodell des UVEK, ARE, ASTRA, BAV, 
2010 
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Abb. 1: Verkehrsströme des Knotens Bahnhof Birrwil 

Abb.2: Verkehrsmengen MSP 23.06.2022 nach einzelnen Verkehrsströmen 

���������� �%�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�V���)�D�K�U�W�H�Q�D�X�I�N�R�P�P�H�Q 

Für die Beurteilung der Netzauslastung im bestehenden Zustand wurden a m 
21. sowie am 23. Juni 2022 zwei Verkehrserhebungen auf der K2 49 (See-
talstrasse) am Knoten Bahnhof Birrwil durchgeführt. Gemessen wurde w äh-
rend der MSP und ASP (07:00 �° 08:00 h resp. 17:00 �° 18:00 h), mit folgenden 
Resultaten (detaillierte Auswertungsblätter im Anhang): 
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Tabelle 1: Erhobene Verkehrsmengen auf der Hauptachse und über den Bah nübergang 
während den Spitzenstunden 

 Messung 21.06.2022 Messung 23.06.2022 

Zeit Hauptachse 

[Fzg. / h] 

Bahnübergang 

[Fzg. / h] 

Rückstau [m] Hauptachse 

[Fzg. / h] 

Bahnübergang 

[Fzg. / h] 

Rückstau [m] 

MSP 

07:00 �° 08:00 h 

676 9 Keiner 657 15 keiner 

ASP 

17:00 �° 18:00 h 

749 10 Keiner 758 5 keiner 

 

�$�E�E�L�H�J�H�E�H�]�L�H�K�X�Q�J�H�Q 

Die einzelnen Abbiegebeziehungen über den Bahnübergang hatten fo lgende 
Anteile an der Gesamtbelastung des Bahnübergangs: 
 

Tabelle 2: Prozentuale Anteile der einzelnen Abbiegebeziehungen am Gesamtv erkehr 
über den Bahnübergang während den Spitzenstunden 

 Abbiegebeziehung 

nach Lenzburg 

Abbiegebeziehung  

nach Luzern 

Abbiegebeziehung  

von Lenzburg 

Abbiegebeziehung  

von Luzern 

MSP Anteil [%] 

(Mittelwert aus  

den Erhebungen) 

27 22 21 30 

ASP Anteil [%] 

(Mittelwert aus  

den Erhebungen) 

38 22 8 32 

 

�)�D�]�L�W���G�H�U���(�U�K�H�E�X�Q�J 

Aufgrund der Erhebungen können folgende Aussagen gemacht werden: 
Auf beide Fahrtrichtungen verteilt wurden durchschnittlich an der Zähl stelle 
während der MSP 667 Fzg./h und während der ASP 754 Fzg./h gemess en. 
Dies ergibt auf der Seetalstrasse einen DWV von ca. 8'900 Fahrzeugen. 
Davon fuhren während der MSP 10 resp. 15 und während der A SP 10 resp. 5 
Fahrzeuge über den Bahnübergang. Hochgerechnet auf einen ganzen T ag 
ergibt dies ca. 122 Fahrten über den Bahnübergang. 
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An beiden Tagen wurden während den Spitzenstunden total 39 Fahrten über 
den Bahnübergang registriert. Davon fanden 24 Fahrten resp. 61 % wä hrend 
der MSP und 15 Fahrten resp. 39 % während der ASP statt. 
Während den Spitzenstunden ergab sich kein Rückstau. 

���������� �%�H�U�H�F�K�Q�X�Q�J���G�H�U���D�N�W�X�H�O�O�H�Q���.�Q�R�W�H�Q�E�H�O�D�V�W�X�Q�J 

Zur Berechnung der aktuellen Knotenbelastung wurde die Verkehrsstärke 
der Morgenspitzenstunde zu Grunde gelegt, da diese die höhere Verkehrs-
belastung (umgerechnet in PW-Einheiten gemäss VSS Norm 40 022) auf-
weist. 

Tabelle 3: Erhobene Verkehrsmengen nach Strömen während der Morgen spitzenstunde 
und Belastung in PW-Einheiten gemäss VSS 40022 

Zufahrt Strom PW LW LZ MR FR Total 
 

       
Fzg PWE 

A 2 301 15 
 

5 
 

321 326 

 
3 3 0 

 
0 

 
3 3 

B 4 2 0 
 

0 
 

2 2 

 
6 4 0 

 
0 

 
4 4 

C 7 1 0 
 

0 
 

1 1 

 
8 393 10 

 
1 

 
404 409 

 

Tabelle 4: Errechnete Hauptstrombelastung des Knotens Birrwil Bahnh of gemäss VSS 
40022 

 Massgeblicher Strom Berechnung Belastung Hauptstrom 

Linksabbieger Hauptstrasse 7 q2+q3 329  

Rechtseinbieger aus Nebenstrasse 6 q2+(0.5*q3) 327.5 

Linkseinbieger aus Nebenstrasse 4 q2+0.5q3+q8+q7 737 

 
Gemäss Tabelle Abbildung 2 der VSS Norm 40022 wird mit der errechnete n 
Hauptstrombelastung die Grundleistungsfähigkeit der Ströme abgeleitet 
und anschliessend die maximale Leistungsfähigkeit der Ströme bestimmt.  
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Die maximale Leistungsfähigkeit der Ströme gestaltet sich wie folgt: 
 

-  Strom 7: 1175 PWE/h 
-  Strom 6:   825 PWE/h 
-  Strom 4:   400 PWE/h 

���������� �%�H�V�W�L�P�P�X�Q�J���G�H�U���/�H�L�V�W�X�Q�J�V�U�H�V�H�U�Y�H�Q 

Um die Leistungsreserven der Ströme zu bestimmen wird (gemäss VSS 
40022) von der maximalen Leistungsfähigkeit die aktuelle Belastung (MSP 
gemessen) abgezogen. Hierbei können folgende Reserven festgestellt wer-
den: 
 

-  Strom 7:  846 PWE/h 
-  Strom 6:  498 PWE/h 
-  Strom 4:  207 PWE/h 

 

���������� �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���G�H�U���9�H�U�N�H�K�U�V�T�X�D�O�L�W�¦�W 

Die Verkehrsqualität wird mittels Abbildung 4 der VSS Norm 40022 ermittelt. 
Ausgangsdaten hierfür sind die Leistungsreserven der massgebenden 
Ströme (4, 6, 7) sowie die mittlere Wartezeit.  
 
Durch die geringe Anzahl der abbiegenden Fahrzeuge konnte bei d er durch-
geführten Verkehrserhebung keine Wartezeiten festgestellt werden. Auch 
die Schliesszeiten des Bahnüberganges (4x pro Stunde) hatten währe nd den 
Spitzenstunden keine Auswirkungen. Die Qualität des Knotens erhält somi t 
die Qualitätsstufe A. 

Tabelle 5: Übersicht der Qualitätsbewertung der massgeblichen Ströme des Knotens 

Strom Belastungsreserve max. Leistungsfähigkeit mittlere Wartezeiten Qualitätsstufe 

7 846 1175 0 A 

6 498 825 0 A 

4 207 288 0 A 

������ �3�U�R�J�Q�R�V�H�]�X�V�W�D�Q�G 

Um die künftige Auslastung des Knotens bestimmen zu können, wurden  für 
die Berechnung angenommen, dass die anliegenden Grundstücke voll au s-
gebaut werden, was zusätzliche Fahrten generieren wird.  
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���������� �=�X�V�W�D�Q�G���P�L�W���P�D�[�L�P�D�O�H�P���$�X�V�E�D�X 

Für den Zustand mit maximalem Ausbau wurde errechnet, dass künftig täg-
lich ca. 175 Fahrten über den Bahnübergang stattfinden (siehe getroff ene 
Annahmen in Kapitel 1.1). Davon finden ca. 28 Fahrten wä hrend der MSP 
resp. ASP statt. Umgelegt auf die einzelnen Abbiegebeziehungen  ergeben 
sich folgende Verkehrsmengen: 
 

Tabelle 5: Verkehrsmengen während den Spitzenstunden mit maximale m Ausbau 

Zeit Abbiegebeziehung 

nach Lenzburg 

Abbiegebeziehung 

nach Luzern 

Abbiegebeziehung 

von Lenzburg 

Abbiegebeziehung 

von Luzern 

Hauptachse (Durch-

schnitt) 

MSP (61 %) 

17 Fahrten total 

5 4 3 5 672 

ASP (39 %) 

11 Fahrten total 

4 2 1 4 757 

 
Es ergeben sich folgende Verkehrsmengen und Veränderungen: 

Tabelle 6: Verkehrsmengen während den Spitzenstunden, heute und mit  maximal mögli-
chem Ausbau 

 Heute Maximaler Ausbau Veränderung 

 Hauptachse 

[Fzg.] 

Bahnübergang 

[Fzg.]  

Hauptachse 

[Fzg.] 

Bahnübergang 

[Fzg.] 

Hauptachse 

[Fzg.] 

Bahnübergang 

[Fzg.] 

MSP 667 12 672 17 +5 / 0.75 % +5 / 0.75 % 

ASP 754 8 757 11 +3 / 0.4 % +3 / 0.4 % 

Total 1421 20 1429 28 +8 / 0.56 % +8 / 0.56 % 

DWV �&�D�������µ������ �&�D�������µ������ Ca. +50 / 0.56 % 

���������� �3�U�R�J�Q�R�V�H���P�L�W���M�¦�K�U�O�L�F�K�H���Z�D�F�K�V�H�Q�G�H�U���9�H�U�N�H�K�U�V�E�H�O�D�V�W�X�Q�J 

Zusätzlich wurde auch die Situation einer jährlichen Wachstumsrate von 2 % 
der Verkehrsbelastung durchgerechnet. Anhand der VSS Norm 40022 Pkt. 17 
kann davon ausgegangen werden, dass mindestens eine genügend ho he 
Qualitätsstufe erreicht werden kann. Der für die Qualität kritische Strom 4 
verfügt (unter der Berücksichtigung einer gesamten Verkehrszunahme von 
jährlich 2%) über eine Leistungsreserve von 137 PWE/h. 



swr+ 

Erschliessungsplan "Untere Wanne Süd", Beurteilung Fahrtenzahl 

10 | 12 

������ �(�L�Q�I�O�X�V�V���G�H�V���%�D�K�Q�¾�E�H�U�J�D�Q�J�H�V���D�X�I���G�L�H���.�Q�R�W�H�Q�T�X�D��
�O�L�W�¦�W 

Die Schliessung des Bahnüberganges findet pro Stunde vier Mal statt.  Trotz-
dem konnte durch die geringe absolute Verkehrsmenge keine genaue Aus-
sage zum Einfluss der Schliesszeiten des Bahnüberganges getroffen wer-
den, da es während den vier gemessenen Stunden kein Fall gab , in welchem 
die Verkehrsströme durch den Bahnverkehr gestört wurden.  
 
Aufgrund dessen kann mit den vorhandenen Mitteln (Verkehrszählung, VSS 
Normen) keine Abschätzung für eine zukünftige Knotenqualität getroffen 
werden. 

�� �)�D�]�L�W 
Mit einem maximalen Ausbau gemäss künftiger BNO der Parzellen hinte r 
dem Bahnübergang, wird die Hauptachse K249 (Seetalstrasse) täglich mit 
etwa 175 und während den Spitzenstunden mit etwa 28 Fahrten i m Zusam-
menhang mit diesem Areal belastet. Das entspricht im Vergleich zu heute 
täglich ca. 53 und während den Spitzenstunden ca. 8 zusätzlichen Fahrten 
über den Bahnübergang.  
 
Auf die einzelnen Abbiegebeziehungen umgelegt ist pro Abbi eger während 
den Spitzenstunden mit etwa einer, maximal zwei (Richtung Lenzburg) z u-
sätzlichen Fahrten zu rechnen. Gemäss der errechneten Belastungsreser-
ven wäre die Belastungsgrenze erst ab einer zusätzlichen Belastu ng von 207 
Fzg. auf der Abbiegerichtung Lenzburg erreicht. 
 
Der DWV erhöht sich um die 53 zusätzlichen Fahrten aus dem Areal heraus. 
 
Abschliessend lässt sich sagen, dass die Veränderungen der Verkehrsmen-
gen während der Spitzenstunden marginal sind. Es ist deshalb auch be i ei-
nem maximalen Ausbau des Areals hinter dem Bahnübergang nicht mit eine r 
Verschlechterung der Leistungsfähigkeit der Seetalstrasse zu rechnen.  
 
  



swr+ 

Erschliessungsplan "Untere Wanne Süd", Beurteilung Fahrtenzahl 

11 | 12 

Anhang 1: �9�H�U�N�H�K�U�V�H�U�K�H�E�X�Q�J�H�Q���.�Q�R�W�H�Q���%�D�K�Q�K�R�I���%�L�U�U�Z�L�O�������������X�Q�G����������
�-�X�Q�L���������� 
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